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Hinweis zur Barrierefreiheit

Die Landespolizei ist verpflichtet, bei Veröffentlichungen im Internet Barrierefreiheit zu gewähr-
leisten. Wir bemühen uns, hierzu alle Anforderungen zu erfüllen, befinden uns jedoch noch in 
einem Lernprozess.
Um uns stetig in diesem Bereich zu verbessern, sind wir für Anregungen, Wünsche und 
Verbesserungsvor schläge sehr dankbar. Diese werden wir, wenn möglich, bei  zukünftig zu 
 e rstellenden Veröffentlichungen berücksichtigen.
Hinweise zur Barrierefreiheit nimmt die Pressestelle des Landeskriminalamtes unter der 
 E-Mailadresse: presse.kiel.lka@polizei.landsh.de entgegen.
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1  Überblick über die Polizeiliche 
 K riminalstatistik 2023

1.1 Gesamtkriminalität

Fälle 196.289

Nach einer erneuten Zunahme der registrierten Kriminalität im Vorjahreszeitraum um 25,0 %, 
 bedingt durch ein weiteres Umfangverfahren mit 33.738 Fällen Leistungsbetrug, sind im  aktuellen 
Berichtszeitraum die Fallzahlen um 11,3 % gesunken. Mit insgesamt 196.289 gemeldeten  Straftaten 
wurden 24.894 Fälle weniger registriert als 2022. Im Vergleich mit dem Berichtsjahr vor den bei-
den Umfangverfahren, 2020, ist die registrierte Kriminalität allerdings um 12,9 %  gestiegen.

Nach einer Abnahme der Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeits-
gesetz / EU seit 20217 wurden bereits im Jahr 2022 1.702 Fälle mehr erfasst als im Vorjahr. In 2023 
ist die Zahl der Fälle weiter angestiegen: auf insgesamt 6.607 Fälle. Das bedeutet eine erneute 
Zunahme von 22,0 % (1.193 Fälle). Bei einer Betrachtung der Straftaten ohne diese Deliktsgruppe 
ist die registrierte Kriminalität um 12,1 % gesunken

Herausragende Zu-und Abnahmen absolut in Prozent

Straftat Zu- / Abnahme

Leistungsbetrug -98,7

Warenbetrug -18,7

Urkundenfälschung -14,5

Diebstahl von Fahrrädern -8,6

Sachbeschädigung -2,4

Vorsätzliche einfache Körperverletzung 8,8

Bedrohung 14,4

Diebstahl in / aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen 18,2

Wohnungseinbruchdiebstahl 22,3

Ladendiebstahl 24,7

Unerlaubter Aufenthalt 26,4

Tankbetrug 28,9

Sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen 35,8

Betrug / Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter Daten  
von Zahlungskarten

137,2

Beteiligungs- und Kapitalanlagebetrug 290,9

Glücksspiel 920,0
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Herausragende Zu- und Abnahmen absolut

Straftat Zu- / Abnahme

Leistungsbetrug -33.766

Diebstahl von Fahrrädern -945

Warenbetrug -691

Sachbeschädigung -529

Urkundenfälschung -322

Beteiligungs- und Kapitalanlagebetrug 96

Glücksspiel 138

Sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen 171

Tankbetrug 415

Betrug / Computerbetrug mittels rechtswidrig erlangter Daten 
von Zahlungskarten

535

Wohnungseinbruchdiebstahl 596

Diebstahl in / aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt- und Lagerräumen 603

Bedrohung 909

Unerlaubter Aufenthalt 1.174

Vorsätzliche einfache Körperverletzung 1.198

Ladendiebstahl 3.456

1.2 Aufklärung 

AQ 55,9 %

Aufklärungsquoten der letzten 10 Jahre in Schleswig-Holstein

Jahr Aufklärungsquote

2014 51,2 %

2015 52,1 %

2016 54,5 %

2017 53,9 %

2018 54,5 %

2019 54,7 %

2020 55,8 %

2021 57,6 %

2022 61,1 %

2023 55,9 %

Die Aufklärungsquote beträgt 55,9 % und nahm gegenüber 2022 um 5,2 Prozentpunkte ab. 
Dies ist auch bedingt durch die Aufklärung des benannten Umfangverfahrens in 2022, weshalb 
die Quote hier vergleichsweise sehr hoch war. Im 10-Jahresvergleich der A-Quoten bedeutet der 
 diesjährige Wert dennoch ein gutes Ergebnis.

Die Zahl der aufgeklärten Straftaten ist um 25.270 / 18,7 % auf insgesamt 109.814 gesunken. 
Ohne die Verstöße gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz / EU ist die 
 Aufklärungsquote mit 54,4 % um 5,7 Prozentpunkte gesunken.
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1.3 Tatverdächtige (TV) 

74.741 TV +6,3 %

Im Jahr 2023 wurden 74.741 Personen als Tatverdächtige (z. T. Mehrfachtatverdächtige)  festgestellt. 
Das sind 4.397 / 6,3 % mehr als im Vorjahr. Unter diesen Personen befanden sich 24.935 / 33,4 % 
nichtdeutsche TV. In 2023 wurden 3.576 / 16,7 % nichtdeutsche TV mehr ermittelt als in 2022. 
Der prozentuale Anteil der nichtdeutschen TV betrug im Vorjahr 30,4 %. 

1.4 Opfer

43.214 Opfer +8,8 %

Opfer im Sinne der Polizeilichen Kriminalstatistik sind natürliche Personen, gegen die sich die 
rechtswidrige Tat unmittelbar richtet. Opfer werden nur bei bestimmten im Straftatenkatalog 
(unter Nr. 13) mit „O“ gekennzeichneten Delikten erfasst. 

In Schleswig-Holstein wurden 2023 43.214 Opfer registriert, das sind 3.507 / 8,8 % mehr als 2022. 
Von den insgesamt 43.214 Opfern waren 25.762 (59,6 %) männlich und 17.452 (40,4 %) weiblich.

Die Opfer gliedern sich in den Bevölkerungsgruppen wie folgt1:

Altersgruppe Opfer und Bevölkerungsanteil

Kinder 3.401 (7,9 %) bei einem Bevölkerungsanteil von 12,7 %

Jugendliche 4.159 (9,6 %) bei einem Bevölkerungsanteil von 3,7 %

Heranwachsende 3.095 (7,2 %) bei einem Bevölkerungsanteil von 2,9 %

Erwachsene (21 und älter) 32.559 (75,3 %) bei einem Bevölkerungsanteil von 80,6 %

1.5 Häufigkeitszahl

6.646 HZ

Die Häufigkeitszahl (HZ) ist die auf 100.000 Einwohner und Einwohnerinnen entfallende Zahl der 
Straftaten. Bei einer Einwohnerzahl von 2.953.270 (Stand: 31.12.2022) beträgt sie 6.646. 

Die Häufigkeitszahl bezogen auf die Bevölkerung der Bundesrepublik liegt für 2023 noch nicht vor. 
Die HZ für Schleswig-Holstein lag seit 2014 regelmäßig unter dem  Bundesdurchschnitt. Von den 
westdeutschen Flächenländern waren die Einwohner und Einwohnerinnen in  Schleswig-Holstein mit 
am stärksten von Kriminalität belastet. In 2021 lag die HZ für SH (6.077) mit der HZ des  Bundes (6.070) 
auf einem Niveau und im Jahr 2022 im 10-Jahresvergleich erstmals über der HZ des  Bundes (6.762).

Die derzeitigen Erfassungsgrundsätze der PKS erlauben jedoch nur ein sehr unvollständiges Bild 
der Kriminalität, die unsere Bevölkerung tatsächlich belastet. Nicht enthalten sind insbesondere 
Straftaten, die aus dem Ausland heraus mittels Internet oder telefonisch begangen wurden, weil 
Tatort nur eine politische Gemeinde in der Bundesrepublik sein kann und als Tatort im Sinne der 
PKS grundsätzlich der Ort der Tathandlung betrachtet wird.

1  Im folgenden Bericht kann die Summe von Prozentangaben aufgrund der Auf- oder Abrundung 

der  Nachkommastellen größer 100,0 % sein.
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Gleiches gilt, wenn keine überprüfbaren Anhaltspunkte für ein Handeln der Tatverdächtigen in 
der Bundesrepublik ermittelt werden konnten. Dennoch beeinträchtigen auch diese  zahlreich 
 angezeigten Taten das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung immens und verursachen einen 
 enormen Ermittlungs- und Verwaltungsaufwand auf Seiten der Strafverfolgungsbehörden. 
 Phänomene wie „Ransomware“, „Skimming“, „Phishing-Mails“ oder „falsche Polizeibeamte“ 
 traten auch in 2023 auf.

Häufigkeitszahlen der letzten 10 Jahre in Schleswig-Holstein im Bundesvergleich

Jahr HZ Schleswig-Holstein HZ Bund

2014 7.184 7.530

2015 7.157 7.797

2016 7.225 7.755

2017 6.557 6.982

2018 6.467 6.710

2019 6.333 6.548

2020 5.990 6.386

2021 6.077 6.070

2022 7.570 6.762

2023 6.646

1.5.1 Häufigkeitszahlen der Bundesländer 2022

(Die Häufigkeitszahlen der Bundesländer für 2023 liegen noch nicht vor.)

Häufigkeitszahlen der Bundesländer für 2022 inklusive Bundesdurchschnitt

Bundesland HZ

Bayern 4.689

Baden-Württemberg 4.944

Hessen 5.855

Rheinland-Pfalz 5.888

Thüringen 6.445

Niedersachsen 6.528

Sachsen 6.612

Mecklenburg-Vorpommern 6.614

Brandenburg 6.707

Bund 6.762

Saarland 6.936

Schleswig-Holstein 7.570

Nordrhein-Westfalen 7.624

Sachsen-Anhalt 8.226

Hamburg 11.394

Bremen 11.784

Berlin 14.135



krimin A liTäTSenT wicklunG

8

2 Kriminalitätsentwicklung

2.1 10-Jahresvergleich (2014 – 2023)

kriminalitätsentwicklung insgesamt im 10-Jahresvergleich

Jahr gemeldete 
Fälle

Veränderung 
abs.

Veränderung 
%

aufgeklärte 
Fälle

Aufklärungs-
quote

2014 202.301 2.337 1,2 103.647 51,2

2015 202.598 297 0,1 105.575 52,1

2016 206.541 3943 1,9 112.535 54,5

2017 188.979 -17.560 -8,5 101.798 53,9

2018 186.894 -2.085 -1,1 101.782 54,5

2019 183.445 -3.449 -1,8 100.417 54,7

2020 173.929 -9.516 -5,2 97.121 55,8

2021 176.893 2.964 1,7 101.930 57,6

2022 221.183 44.290 25 135.084 61,1

2023 196.289 -24.894 -11,3 109.814 55,9

2014 – 2023 -6.012 -3,0

kriminalitätsentwicklung ohne ausländerrechtliche Verstöße im 10-Jahresvergleich

Jahr gemeldete 
Fälle

Veränderung 
abs.

Veränderung 
%

aufgeklärte 
Fälle

Aufklärungs-
quote

2014 194.529 -1.126 -0,6 95.881 49,3

2015 189.433 -5.096 -2,6 92.422 48,8

2016 190.004 571 0,3 96.022 50,5

2017 182.506 -7.498 -3,9 95.346 52,2

2018 181.019 -1.487 -0,8 95.973 53,0

2019 178.530 -2.489 -1,4 95.573 53,5

2020 170.086 -8.444 -4,7 93.308 54,9

2021 173.181 3.095 1,8 98.380 56,8

2022 215.769 42.588 24,6 129.749 60,1

2023 189.682 -26.087 -12,1 103.272 54,4

2014 – 2023 -4.847 -2,5



krimin A liTäTSenT wicklunG

9

2.2  Anteil bedeutender Straftaten an der 
 Gesamtkriminalität2

36,6 % Diebstahl Schleswig-Holstein

31,6 % Diebstahl Bundesrepublik

Schleswig-Holstein 2023

Straftaten Anteil

Diebstahlskriminalität 36,6 %

Straßenkriminalität 20,7 %

Vermögens- und Fälschungsdelikte 14,2 %

Rauschgiftkriminalität 5,6 %

Gewaltkriminalität 3,3 %

Sexualdelikte 1,8 %

Umweltkriminalität 1,1 %

Wirtschaftskriminalität 0,7 %

Bundesrepublik Deutschland 2022

Straftaten Anteil

Diebstahlskriminalität 31,6 %

Straßenkriminalität 19,3 %

Vermögens- und Fälschungsdelikte 18,6 %

Rauschgiftkriminalität 6,1 %

Gewaltkriminalität 3,5 %

Sexualdelikte 2,1 %

Wirtschaftskriminalität 1,3 %

Umweltkriminalität 0,6 %

Es wird deutlich, dass die in der Öffentlichkeit stark beachteten Delikte wie Gewaltkriminalität und 
Sexualdelikte nur einen sehr kleinen Teil der Kriminalität repräsentieren. Die Massendelikte wie 
Diebstahl und Betrug machen einen wesentlich größeren Anteil aus.

Da die Jahreswerte 2023 der Bundesrepublik Deutschland noch nicht vorliegen, kann vergleichend 
nur auf die Werte aus 2022 zurückgegriffen werden.

2  Die Prozentanteile aller dargestellten Deliktsbereiche können mehr als 100 % ergeben, da die erfassten 

 Einzeldelikte (jeweils unter einem Summen- bzw. Obergruppenschlüssel) in verschiedenen Deliktsbereichen 

enthalten sind und somit auch einer Mehrfachzählung unterliegen.
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3 Entwicklung einzelner Deliktsgruppen

3.1 Gewaltkriminalität 

Gewaltkriminalität +8,0 % 

Dazu zählen Mord, Totschlag, Tötung auf Verlangen, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und 
Übergriffe, Raub, räuberische Erpressung, räuberischer Angriff auf Kraftfahrer, Körperverletzung 
mit Todesfolge, gefährliche und schwere Körperverletzung, erpresserischer Menschenraub, Geisel-
nahme und Angriff auf den Luftverkehr, nicht jedoch die „vorsätzliche einfache“  Körper verletzung. 
Die Gewaltkriminalität weist im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 482  Fällen / 8,0 % auf 
insgesamt 6.481 Straftaten auf.

3.2 rohheitsdelikte 

Rohheitsdelikte +9,5 %

Dazu zählen u. a. Raub, räuberische Erpressung, Körperverletzungsdelikte und Straftaten gegen 
die persönliche Freiheit. 

Die Rohheitsdelikte weisen im Vergleich zum Vorjahr eine Zunahme von 2.802 Fällen / 9,5 % auf 
insgesamt 32.336 Straftaten auf.

Die Zunahme im Bereich der Rohheitsdelikte basiert insbesondere auf gestiegenen Fallzahlen bei 
• Körperverletzung auf insgesamt 20.663 registrierte Straftaten (1.518 / 7,9 %) und
• Bedrohung auf insgesamt 7.234 registrierte Straftaten (909 / 14,4 %). 

Grund hierfür ist auch das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität, 
welches Anfang 2021 in Kraft trat. Im Zuge dessen wurde der § 241 StGB verschärft.

2023 wurden 1.057 Straftaten mit dem Phänomen Messerangriff erfasst. Im Vergleich zu 2022 
stiegen die Fallzahlen um 148 Fälle / 16,3 % an. 

Messerangriffe im Sinne der Erfassung von Straftaten in der PKS sind solche  Tathandlungen, 
bei denen der Angriff mit einem Messer unmittelbar gegen eine Person angedroht oder 
 ausgeführt wird. Das bloße Mitführen eines Messers reicht hingegen für eine Erfassung 
als  Messerangriff nicht aus.

3.3 Straßenkriminalität

Straßenkriminalität -2,5 %

Hierzu zählen sexuelle Belästigung, sexuelle Straftaten aus Gruppen, exhibitionistische 
 Handlungen und Erregung öffentlichen Ärgernisses, Raubüberfälle auf Geld- und Werttrans-
porte, Handtaschenraub, sonstige Raubüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen, gefährliche 
 Körperverletzungen auf Straßen, Wegen oder Plätzen, Diebstahl an / aus Kfz, Diebstahl von 
 Kraftwagen / Mopeds und Krafträdern / Fahrrädern, Sachbeschädigung an Kfz, Sachbeschädigung 
auf Straßen, Wegen oder Plätzen. Nicht dazu gehört die vorsätzliche einfache Körperverletzung.

Zur Straßenkriminalität gehören folglich Delikte, die die Opfer außerhalb des geschützten 
 Bereiches der Wohn- und Geschäftsräume erdulden müssen und die somit einen erheblichen 
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Einfluss auf das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung haben, weil sich darin die Urangst, von 
 einem /  einer Unbekannten plötzlich überfallen zu werden, manifestiert. Veränderungen der 
 Fallzahlen werden daher besonders sensibel registriert.

Die Straßenkriminalität nahm gegenüber 2022 um 1060 Fälle / 2,5 % auf insgesamt 40.613  registrierte 
Straftaten ab. 

Im Wesentlichen setzen sich die Abnahmen aus den folgenden Straftaten zusammen: 
• Diebstahl von Fahrrädern (-945 Fälle) 
• Diebstahl an / aus Kfz (-375 Fälle)

3.4 Sexualdelikte 

Sexualdelikte +7,3 %

Zu der Gruppe der Sexualdelikte zählen u.a. die Vergewaltigung, die sexuelle Nötigung, 
der  sexuelle Übergriff, der sexuelle Missbrauch von Kindern, Exhibitionismus und das Ausnutzen 
sexueller Neigungen, wie z.B. die Verbreitung pornographischer Inhalte (Erzeugnisse) und der 
Straftatbestand der sexuellen Belästigung. 

Die Sexualdelikte sind um 244 Fälle / 7,3 % auf insgesamt 3.583 gemeldete Straftaten gestiegen. 
Die Fallzahlen für den sexuellen Missbrauch von Kindern sind um 74 Fälle / 16,3 % gestiegen. 
Nach Strafrechtsänderung und Neuverschlüsselung zum 01.01.2022 aufgrund des Gesetzes zur 
Bekämpfung sexualisierter Gewalt gegen Kinder (vom 16.06.2021) sind die Fallzahlen der Delikte 
sexueller Missbrauch von Kindern nur eingeschränkt vergleichbar und müssen als Gesamtheit 
 betrachtet werden.

Die Verbreitung pornographischer Inhalte weist einen Anstieg um 87 Fälle (7,0 %) auf 1.338 Straf-
taten auf. Darunter fallen auch die Fallzahlen für Verbreitung, Erwerb, Besitz und Herstellung 
kinderpornographischer Inhalte, die nach einem leichten Rückgang der Fallzahlen im letzten Jahr 
wieder um 47 Fälle (4,9 %) auf 1.002 Fälle angestiegen sind. 

3.5 Diebstahlskriminalität 

Diebstahl +7,0 %

Die Diebstahlskriminalität beinhaltet das breite Spektrum des „einfachen“ Diebstahls 
(ohne  erschwerende Umstände gemäß §§ 242, 247, 248a – c StGB) und des Diebstahls unter 
 erschwerenden Umständen (gemäß §§ 243, 244, 244a StGB). 

Der Diebstahl hat nach wie vor den größten Anteil am Kriminalitätsgeschehen, war jedoch seit 
Jahren rückläufig. 2023 betrug der Anteil an allen Straftaten 36,6 % und ist damit erstmals wieder 
um 6,2 Prozentpunkte gestiegen. 

In 2023 wurden 71.825 Fälle des Diebstahls bekannt. Das sind 4.676 Fälle / 7,0 % mehr als im Vor-
jahr. Nach einem kontinuierlichen Rückgang in den letzten zehn Jahren ist die Zahl der bekannt 
gewordenen Fälle nach 2022 erneut angestiegen und liegt jetzt sogar leicht über dem Niveau 
von vor der Corona Pandemie in 2019. Das Fallaufkommen im Bereich des Diebstahls ohne er-
schwerende Umstände stieg 2023 um 8,5 % und im Bereich des Diebstahls unter erschwerenden 
Umständen um 4,9 % an.
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Insgesamt ist festzustellen, dass es die Tatverdächtigen neben Bargeld auch auf  Nahrungs- /  
Genussmittel, Bekleidung und Fahrräder abgesehen hatten.

Anstiege bzw. Abnahmen zeigen sich insbesondere beim: 
• Ladendiebstahl (17.420 Fälle) +3.456 Fälle / +24,7 %,
• Diebstahl von Fahrrädern (10.044 Fälle) -945 Fälle / -8,6 %, 
• Diebstahl aus Dienst-, Büro-, Fabrikations-, Werkstatt-und Lagerräumen (3.914 Fälle)  

+603 Fälle / +18,2 %. 

wohnungseinbruchdiebstahl
In 2023 wurde nach einem Rückgang der Zahlen seit 2016 wie auch in 2022 erneut eine 
 Zunahme um 596 Fälle (22,3 %) auf insgesamt 3.271 Fälle verzeichnet. Darunter sind 768 Fälle 
Tageswohnungs einbruch (2022: 680).

Bei 1.532 Fällen (46,8 %) WED gesamt handelt es sich um Versuche (2022: 1.297 Fälle / 48,5 %). 
Für die Bewertung der AQ ist die Betrachtung der Versuche relevant, da Versuchstaten eine 
 niedrige Aufklärungswahrscheinlichkeit aufweisen. 

Insgesamt wurden in 2023 520 Fälle aufgeklärt. Das entspricht einer Aufklärungsquote von 15,9 %, 
die im Vergleich zu 2022 (15,0 %) leicht gestiegen ist. 

Die 520 aufgeklärten Fälle konnten 427 TV zugeordnet werden, der Anteil der TV unter 21 Jahren 
entspricht 19,0 %. Der Anteil der nichtdeutschen TV an den ermittelten TV liegt bei 44,7 % (191 TV).

Ein Schwerpunkt liegt hier bei folgenden Nationalitäten: 
• Polen  23 TV / 12,0 %
• Albanien  18 TV / 9,4 %
• Rumänien  15 TV / 7,9 %
• Algerien  14 TV / 7,3 %
• Marokko  14 TV / 7,3 % 

Auch ein großer Anteil der nichtgeklärten Wohnungseinbrüche wird professionell agierenden, 
reisenden Tätergruppen zugerechnet. Die Erfassung eines / einer Tatverdächtigen und damit die 
Zählung als aufgeklärter Fall in der PKS setzen jedoch einen hinreichenden Tatverdacht als  Ergebnis 
der Ermittlungen zu jedem Einzelfall voraus. Die Ableitung der Aufklärung aus einem Serien-
zusammenhang mehrerer Fälle ist unzulässig. 

Die Entwicklung der Fallzahlen 2023 beim WED ist regional verschieden. In der Mehrzahl der Kreise 
wurden Anstiege der Fallzahlen verzeichnet. Die höchsten Anstiege sind in den Kreisen Dithmarschen 
mit 70 Fällen (80,5 %), Stormarn mit 184 Fällen (79,7 %) und Hzgt. Lauenburg mit 100 Fällen (67,1 %) 
zu finden. In vier Kreisen wurden Abnahmen registriert. Der größte Rückgang der Fallzahlen wurde 
in Flensburg mit 48 Fällen (30,6 %) erfasst, gefolgt vom Kreis Segeberg mit 64  Fällen (24,2 %).

3.6 wirtschaftskriminalität 

Wikri -95,8 %

Unter dem Begriff der Wirtschaftskriminalität (Wikri) werden Delikte subsumiert, die im Rahmen 
tatsächlicher oder vorgetäuschter wirtschaftlicher Betätigung begangen werden und über eine 
Schädigung von Einzelnen hinaus das Wirtschaftsleben beeinträchtigen oder die Allgemeinheit 
schädigen können und / oder deren Aufklärung besondere kaufmännische Kenntnisse erfordert. 
Dazu gehören u. a. Wikri i. V. m. Betrug, Konkursverschleppung, Kapitalanlagebetrug, Kredit-
betrug gemäß § 265b StGB und Subventionsbetrug. 
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Im Jahr 2023 sind im Bereich der Wirtschaftskriminalität 1.466 Fälle und damit 33.334  Fälle / 95,8 % 
weniger als im Vorjahr registriert worden. Innerhalb der Wirtschaftskriminalität ist der Betrugs-
bereich – Wirtschaftskriminalität i. V. mit Betrug – mit 377 (-33.705 Fälle / -98,9 %) registrierten 
Fällen grundsätzlich ein prägender Teilbereich. Auch hier beeinflusste das Umfangverfahren 
die  Entwicklung der Fallzahlen.

Dieser Bereich der Wirtschaftskriminalität unterliegt immer größeren Schwankungen, weil er von 
komplexeren Ermittlungsverfahren mit einer hohen Anzahl von Einzelstraftaten geprägt ist. 

Die Insolvenzstraftaten nach dem StGB und Nebengesetzen sind mit 551 Fällen (2022: 413) auf 
einem überdurchschnittlichen Niveau im Rahmen eines 10-Jahresvergleiches.

Spezifisch für die Wirtschaftskriminalität insgesamt sind Ermittlungen von einer langen Verfah-
rensdauer geprägt und werden im Einzelfall mit sehr hohem personellem Ansatz bearbeitet. 

Die Schadenssumme aller Straftaten, die als Wirtschaftskriminalität zu werten sind,  befindet 
sich im Vergleich zu den Vorjahren (2018: 110.642.708,- Euro; 2019: 104.612.818,- Euro; 
2020: 127.687.974,- Euro; 2021: 43.809.975,- Euro; 2022: 77.650.487,- Euro) genau wie in den Jahren 
2021 und 2022 auf einem den Durchschnitt betrachtend niedrigen Wert, ist aber im Vergleich zum 
Vorjahr mit 82.927.142,- Euro noch einmal angestiegen. 

Der Anteil des durch Wirtschaftskriminalität verursachten Schadens ist mit 40,0 % des durch 
 Kriminalität verursachten Gesamtschadens gegenüber dem Vorjahr leicht gefallen.

Im Laufe der Jahre 2020 und 2021 sind von der Bundesregierung Antragsfristen für die Beantragung 
von Insolvenzen ausgesetzt bzw. verlängert worden. Es hat sich gezeigt, dass es im Jahr 2023 bei der 
Normalisierung des Wirtschaftslebens und des Auslaufens der „Nothilfen“ der Bundes regierung 
zu einem beträchtlichen Anwachsen der allgemeinen Insolvenzen und damit auch der inkriminierten 
Insolvenzen gekommen ist. Auf Grund der wirtschaftlichen Rahmendaten ist von einem weiteren 
 Anwachsen der inkriminierten Insolvenzen im Jahr 2024 auszugehen.

Im Jahr 2023 wurden 44 Fälle (2022: 183) Subventionsbetrug erfasst. Dies bedeutet zwar einen 
Rückgang um 139 Fälle / 76,0 %, die Fallzahl ist aber im Vergleich mit der „Vor-Corona-Zeit“ 
(2018 und 2019 jeweils 7 Fälle) immer noch sehr hoch. Die Verfahren im Zusammenhang mit 
dem betrügerischen Erlangen von „Corona-Soforthilfen“ und anderen „Corona-Hilfen“ sind sehr 
umfang reich und in vielen Fällen auch mit intensiven Finanzermittlungen verbunden.

Die Fallzahlen im Bereich der Geldwäsche sind in den letzten Jahren stetig gestiegen, da auch die 
Anzahl der von der FIU (Financial Intelligence Unit) an das Land Schleswig-Holstein herausgege-
benen Geldwäscheverdachtsmeldungen rasant gestiegen sind (2020: 618 Fälle; 2021: 1.039 Fälle; 
2022: 1.239 Fälle; 2023: 2.995). Darüber hinaus wurden durch eine intensive Sachbearbeitung 
vermehrt tatbestandsmäßig Geldwäschestraftaten (Schwerpunkt hierbei waren die  sogenannten 
 Finanz- und Paketagentenverfahren) herausgearbeitet und statistisch erfasst. Der besonders 
große Fallzahlensprung (2020: 108 PKS-Fälle; 2021: 161 PKS-Fälle; 2022: 387 PKS-Fälle; 2023: 
520  PKS-Fälle) kann durch den Abbau der „Geldwäschehalde“ mit mehreren personellen Maßnahmen 
ab Ende 2021 erklärt werden. Weitere personelle Strukturmaßnahmen werden im Jahr 2024 um-
gesetzt, so dass zukünftig intensiver werthaltige Geldwäscheverfahren bearbeitet werden können.
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3.7 Vermögens- und Fälschungsdelikte 

Vermögens- und Fälschungsdelikte -55,1 %

Zu dieser Deliktsgruppe gehören u. a. der Bereich des Betruges, Veruntreuungen, Unterschlagung, 
Urkundenfälschung, Geld- u. Wertzeichenfälschung und Fälschung von unbaren Zahlungsmitteln 
(z.B. EC-Karten). 

Bei den Vermögens- und Fälschungsdelikten wurden für das Jahr 2023 27.956 Fälle erfasst, 
34.364 Fälle / 55,1 % weniger als im Vorjahr. Den größten Anteil nahmen mit 19.369 Fällen 
die  Betrugsdelikte ein. Der enorme Rückgang der Fallzahlen um 34.113 Fälle / 63,8 % in diesem 
 Bereich ist bedingt durch das Umfangverfahren Leistungsbetrug im Jahr 2022. 

Eine deutliche Zunahme in dieser Deliktsobergruppe weist außerdem der Computerbetrug 
mittels rechtswidrig erlangter Daten von Zahlungskarten mit 490 Fällen / 162,8 % (insgesamt 
791  Fälle) auf. Hierunter fällt auch Zahlungskarten-Kriminalität, die mittels NFC- Technologie 
 begangen wird.

Die Fallzahlen im Bereich der Urkundenfälschung sind nach dem Ende der Corona-Pandemie 
in 2023 wieder um 654 auf 2.516 Fälle (20,6 %) gesunken.

Die Anzahl der Fälle, die insgesamt als Computerbetrug nach § 263 a StGB begangen worden 
sind, ist um 276 Fälle / 10,9 % auf 2.813 Fälle gestiegen. Anders als beim klassischen Betrug wird 
zur Tatbestandserfüllung des Computerbetruges kein Irrtum bei einem menschlichen Gegenüber 
erzeugt, sondern ein automatisierter Prozess in Gang gesetzt. Durch die zunehmende Automa-
tisierung im Bereich des Zahlungsverkehrs und des Warenhandels macht der Computerbetrug 
einen hohen Anteil an den Betrugsdelikten aus. 

Die Vermögens- und Fälschungsdelikte in Verbindung mit dem Internet sind 2023 um 618 Fälle / 
6,9 % auf 8.329 Fälle gesunken.

Den größten Anteil an den Vermögens- und Fälschungsdelikten mit Tatmittel Internet macht der 
Waren- und Warenkreditbetrug aus. 

• Waren- und Warenkreditbetrug mittels Internet (5.184 Fälle) -664 Fälle / -11,4 %.  
Dabei ist die Anzahl der durch Verkäufer oder Verkäuferinnen im Onlinehandel begangenen 
Taten des Warenbetruges 2023 um 598 Fälle (17,4 %) auf 2.829 Fälle gesunken. Die Anzahl der 
durch Käufer oder Käuferinnen mittels Internet begangenen Taten des Warenkreditbetruges 
ist um 63 Fälle auf 2.336 gesunken. 

• Hinzu kommen noch die ebenfalls durch Käufer oder Käuferinnen begangenen Fälle des 
 Betruges bzw. Computerbetruges mittels rechtswidrig erlangter unbarer Zahlungsmittel. 
Hier ist 2023 ein Anstieg um 113 Fälle (39,2 %) auf 401 Fälle zu verzeichnen. In der Summe 
weist die in der PKS registrierte Anzahl der durch Käufer oder Käuferinnen mittels Internet 
 begangenen Taten im Onlinehandel einen Anstieg um 50 Fälle (1,9 %) auf 2.737 Fälle auf.

Oftmals agieren die Tatverdächtigen jedoch aus dem Ausland heraus und akquirieren über Klein-
anzeigen oder Emails sogenannte Waren- oder Finanzagenten. Diese sind an der eigentlichen 
Erlangungstat nicht beteiligt, sondern nehmen die betrügerisch erlangten Waren oder Zahlungen 
lediglich an und leiten sie zumeist ins Ausland weiter. Waren- und Finanzagenten machen sich 
nach § 261 StGB wegen Geldwäsche strafbar. Im Berichtsjahr 2023 sind die registrierten Fälle der 
Geldwäsche in der PKS gegenüber dem Vorjahr um 133 Fälle auf 520 Fälle (34,4 %) gestiegen. 
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3.8 rauschgiftkriminalität 

Rauschgiftkriminalität –0,9 %

Unter Rauschgiftkriminalität versteht man die Summe der Verstöße gegen das Betäubungsmittel-
gesetz (Rauschgiftdelikte) und der Fälle der direkten Beschaffungskriminalität (dazu gehören: 
Diebstähle, Raub und Fälschungen zur Erlangung von Betäubungs- oder Ausweichmitteln).

Da im Begehungsfeld dieser Kriminalitätsform alle Beteiligten Tatverdächtige sind, ist das Anzeige-
verhalten als sehr gering einzustufen. Nahezu alle der Polizei zur Kenntnis gelangten Fälle sind 
durch polizeiliche Aktivitäten aus dem Dunkelfeld herausgeholt worden. Man bezeichnet diese 
Art der Kriminalitätsform daher auch als Kontrolldelikt. 

Eine Ausnahme stellt mittlerweile die Feststellung von Cannabis-Indoor-Plantagen dar, da  diese 
zwar auch im Rahmen von Maßnahmen entdeckt werden, zu einem Großteil aber auch aufgrund 
von Hinweisen aus der Bevölkerung (typischer Duft, hoher Stromverbrauch etc.) polizeilich 
 bekannt werden. 

Nach kriminologischen Erkenntnissen ist somit die Entwicklung der Rauschgiftkriminalität aufgrund 
von kriminalpolitischen bzw. kriminalgeografischen Gegebenheiten im Zusammenspiel mit einer 
entsprechenden Schwerpunktsetzung bei der Bekämpfung ständigen Schwankungen unterworfen. 
Dies führt zu einer unterschiedlichen Aufhellung des Dunkelfeldes. 

Nach dem steigenden Trend zwischen 2012 und 2021 und der erstmaligen Abnahme in 2022 ist 
in 2023 erneut eine leichte Abnahme auf 10.976 Fälle (104 / 0,9 %) zu verzeichnen. 

Die direkte Beschaffungskriminalität (138 Fälle), also die Anzahl der Straftaten, die zur  unmittelbaren 
Erlangung von Betäubungsmitteln begangen werden, ist gegenüber 2022 leicht  gestiegen. Das Hell-
feld weist damit lediglich einen Anteil von 1,2 % an der Rauschgiftkriminalität aus ( Vorjahr: 1,3 %) 
und ist nahezu zu vernachlässigen. 

Darüber hinaus werden jedoch weitere Delikte begangen, die der Finanzierung des Drogenkonsums 
dienen. Allein im Bereich des Raubes waren an 483 von 956 / 50,5 %3 aufgeklärten Fällen und im 
Bereich des Diebstahls an 8.410 von insgesamt 23.246 / 36,2 %3 aufgeklärten Fällen Tatverdächtige 
beteiligt, die im Berichtsjahr 2023 mindestens einmal als Konsumenten harter Drogen erfasst wurden. 

Die Rauschgiftdelikte beinhalten ausschließlich Verstöße gegen das  Betäubungsmittelgesetz. Dazu 
zählen u. a. der illegale Erwerb, Besitz, Handel, Schmuggel, Anbau und die  Einfuhr von Betäubungs-
mitteln. Sie sind gegenüber 2022 im Jahr 2023 um 106 Fälle / 1,0 % (auf  insgesamt 10.838) zurück-
gegangen. Der Anteil der allgemeinen Verstöße i.S. des BtMG an der Gesamt-Rauschgiftkriminalität 
ist mit 9.197 Fällen / 83,8 % sehr hoch. 

Einen weiterhin hohen Anteil nimmt die Zahl der allgemeinen Verstöße mit Amphetamin und  seinen 
Derivaten in Pulver- oder flüssiger sowie in Tabletten- bzw. Kapselform (Ecstasy) ein. Sie weist für 
2023 eine leichte Zunahme um 2,6 % von 884 auf 907 auf. War schon im Vorjahr bei Kokain ein 
 Anstieg um 12,1 % notiert worden, stieg der Wert 2023 erneut um 22,6 % von 787 auf 965 Fälle. 

Beim Heroin stiegen die Fallzahlen 2023 um 15,1 % von 272 auf 313.

3  Keine Vergleichbarkeit zur Tabelle 12 (Tabellenanhang). Hier wurden alle Taten der TV berücksichtigt, die im 

Berichtsjahr auch im Zusammenhang mit anderen Straftaten mindestens einmal als KhD erfasst wurden.
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Die mit Abstand höchsten Fallzahlen sind weiterhin im Zusammenhang mit Cannabis zu  verzeichnen. 
Sie sind bei den allgemeinen Verstößen um 6,9 % von 6.680 auf 6.217 zurückgegangen. Im  Gegenzug 
sind allerdings die allgemeinen Verstöße mit den übrigen Drogenarten (Heroin, Kokain, LSD, Amphe-
tamin, Methamphetamin und sonstige BtM) durchgängig gestiegen.

Die polizeiliche Zielrichtung der Rauschgiftbekämpfung ist jedoch in erster Linie die Bekämpfung 
des Handels und des Schmuggels von illegalen Drogen. 

Im Bereich der schweren Rauschgiftkriminalität wurden 
• 840 Fälle (2022: 850) des unerlaubten Handels mit und Schmuggel von Rauschgiften nach § 29 BtMG 
• 300 Fälle (2022: 239) des unerlaubten Handels in nicht geringer Menge nach § 29 a BtMG registriert. 

Die Verstöße mit Cannabisprodukten bleiben trotz einer Abnahme im Vergleich zum Vorjahr mit 
6.992 Fällen (2022: 7.495) weiterhin auf einem hohen Niveau.

Kristallines Methamphetamin, so genanntes Crystal, das von Tschechien ausgehend eine zunehmende 
Verbreitung im Süden Deutschlands erfährt und bei den Konsumenten zu massiven Verelendungs-
prozessen führt, spielt in Schleswig-Holstein immer noch eine sehr geringe Rolle. 2023 wurden 
in Schleswig-Holstein 26 Fälle (2022: 30) des allgemeinen Verstoßes, aber nur zwei Fälle des 
unerlaubten Handels und kein Fall der unerlaubten Einfuhr von mutmaßlichem Crystal bekannt. 
Schleswig-Holstein fungiert derzeit (noch) als Transitland für den skandinavischen Markt. 

Die Rückgänge in Bezug auf Cannabis korrelieren mit anderweitig erhobenen Daten zu Cannabis-
Plantagen. In 2023 ist die Anzahl der polizeilich bekannt gewordenen Cannabis-Plantagen mit 28 
im Vergleich zum Vorjahr (23) wieder leicht gestiegen. Die Anzahl der schwersten Rauschgiftdelikte 
wie der unerlaubte Anbau, Handel, die unerlaubte Abgabe und Besitz in jeweils nicht geringer 
Menge erreichte 760 Fälle und ist im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls angestiegen (1,9 %).

Für das Berichtsjahr 2023 waren 43 Drogentote zu verzeichnen und damit 13 Drogenopfer 
 weniger als 2022. 

3.9 umweltkriminalität 

Umweltkriminalität +/-0,0

Die Umweltkriminalität setzt sich zu 52,5 % aus Straftaten gegen die Umwelt, 21,1 % aus  Straftaten 
 gegen strafrechtliche Nebengesetze aus dem Umweltsektor, 16,3 % aus Straftaten im  Zusammen hang 
mit Lebens- und Arzneimittel, 6,2 % aus Wilderei und zu 3,9 % aus Sprengstoff und Strahlungs-
verbrechen zusammen. 

Die Umweltkriminalität weist 2023 mit 2.066 erfassten Straftaten eine Zunahme von 1 Fall / 0,0 % auf. 

Zur Umweltkriminalität gehören u. a. die Straftaten gegen die Umwelt §§ 324-330a StGB, die 
Verstöße gegen strafrechtliche Nebengesetze auf dem Umweltsektor (Chemikaliengesetz pp.), 
Verbraucherschutzdelikte wie z. B. Verstöße gegen das Arzneimittelgesetz,  Lebensmittelgesetz, 
Weingesetz pp., Sprengstoff- und Strahlungsverbrechen §§ 307-312 StGB, Wilderei §§ 292, 
293 StGB und weitere Straftaten mit Umweltrelevanz. 

Bei den Straftaten gegen die Umwelt als Teil der Umweltkriminalität ist mit 1.084 erfassten Straf-
taten ein Rückgang von 11 Fällen / 1,0 % zu verzeichnen. Die Aufklärungsquote bei den Straftaten 
gegen die Umwelt ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 46,2 % gesunken. 

Der Bereich der Straftaten i.Z.m. Lebens- und Arzneimitteln ist gegenüber 2022  angestiegen. 
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Es wurden 40 Fälle / 13,5 % bei insgesamt 337 Fällen mehr erfasst. Im Teilbereich der  Straftaten 
nach dem Lebens- und Futtermittelgesetzbuch ist ein Anstieg um 36,1 % von 108 Fällen 2022 auf 
147 Fälle 2023 zu verzeichnen. Verstöße werden hier in erster Linie durch  Kontrollen der Lebens-
mittelüberwachung der Kreise und kreisfreien Städte aufgedeckt. Bei den  Straftaten nach dem 
Arzneimittelgesetz ist zwar eine Abnahme um 12 Fälle / 8,2 % auf 134  Fälle zu  verzeichnen. Dass die 
Anzahl der Straftaten im Vergleich dennoch deutlich über dem  langjährigen Mittel von 108 Fällen 
liegt, könnte in der Zunahme des Handels mit apotheken- und  verschreibungspflichtigen Arznei-
mitteln über  Online-Marktplätze wie Ebay begründet sein.

Die Zahl der erfassten Straftaten nach dem Anti-Doping-Gesetz ist im Vergleich zum Vorjahr 
um 25,6 % (11 Fälle) auf 54 Fälle in 2023 angestiegen, was an der anhaltend hohen Nachfrage 
dieser Mittel liegen dürfte.

Bei den Straftaten gegen strafrechtliche Nebengesetze wurde 1 Verstoß nach dem Infektions-
schutzgesetz (-19 Fälle / -95,0 %) und 361 Fälle nach dem Tierschutzgesetz (-7 Fälle / -1,9 %) registriert.

3.10 Gewalt gegen Polizeivollzugsbeamtinnen / -beamte

Vor dem Hintergrund einer fehlenden kriminologischen Definition der „Gewalt gegen PVB“ 
 beinhaltet die nachfolgende Darstellung kriminalstatistische Daten zu folgenden Straftaten, sofern 
durch diese im Berichtsjahr mindestens ein / e PVB geschädigt wurde. 

Widerstand gem. §§ 113, 115 StGB, Tätlicher Angriff gem. § 114 StGB, Einfache vorsätzliche 
Körperverletzung gem. § 223 StGB, Gefährliche Körperverletzung gem. § 223 a StGB, Schwere 
Körperverletzung gem. 224 StGB, Körperverletzung mit Todesfolge gem. § 226 StGB, Totschlag 
gem. § 212 StGB, Mord gem. § 211 StGB, Nötigung gem. § 240 StGB, Bedrohung gem. § 241 StGB, 
Freiheitsberaubung gem. § 239 StGB, Raubdelikte gem. §§ 249 – 252, 255, 316 a StGB.

Die Opfererfassung als PVB erfolgt dabei unter der Maßgabe, dass die Tatmotivation im  personen-, 
berufs- bzw. verhaltensbezogenen Merkmal begründet ist oder in Beziehung dazu steht. 

Um das Phänomen der Gewalt gegen PVB in seinen unterschiedlichen Facetten beleuchten zu 
können, schließt der Gesamtüberblick auch die Delikte Gefangenenbefreiung, Gefangenenmeu-
terei, Landfriedensbruch und besonders schwerer Landfriedensbruch mit ein. Diese gelten in ihrer 
Gesamtheit als wichtige Indikatoren für das Risiko gewalttätiger Verhaltensweisen gegenüber PVB.

Delikt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Widerstand  
(§ 113 StGB)

734 636 736 741 661 626 557 594 603 635

Tätlicher Angriff  
(§ 114)

492 527 597 631 653 668

KV 294 303 351 316 17 10 2 2 8 6

Gefährl. KV 59 68 71 70 28 17 14 7 12 26

Schwere KV 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KV mit Todesfolge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totschlag 2 0 1 1 2 0 0 0 0 1

Mord 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

Nötigung 11 8 14 16 11 10 20 14 9 13

Bedrohung 59 51 63 47 67 57 77 99 164 173

Freiheitsberaubung 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Raubdelikte 2 2 1 0 3 0 0 0 0 0
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Delikt 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Landfriedensbruch 3 8 17 5 6 0 4 2 5 9

Schwerer 
 Landfriedensbruch

1 0 4 3 0 0 0 0 0 2

Gefangenen befreiung 8 7 10 5 2 7 8 4 4 4

Gefangenenmeuterei 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

Summe 1.174 1.084 1.268 1.204 1.290 1.254 1.280 1.354 1.458 1.537

Betroffene PVB 2.165 2.014 2.443 2.512 2.658 2.613 2.872 3.160 3.396 3.635

davon verletzt 363 355 441 374 396 377 440 478 456 491

3.11 Häusliche Gewalt

Als Häusliche Gewalt wird ab 2023 (Berichtsjahr 2022) die Summe aus Partnerschaftsgewalt und 
Familiärer Gewalt betrachtet. Im Bereich der Partnerschaftsgewalt wurde der Katalog der zu 
zählenden Straftaten um zwei weitere Schlüssel ergänzt. Insofern ist die Vergleichbarkeit mit den 
Vorjahren eingeschränkt.

Partnerschaftsgewalt
Zu den Straftaten im Bereich Partnerschaftsgewalt zählen Mord und Totschlag,  gefährliche, 
 schwere und vorsätzliche einfache Körperverletzung, KV mit Todesfolge, Entziehung 
 Minderjähriger,  Verge waltigung, sexuelle Nötigung, sexuelle Belästigung, Bedrohung, 
 Stalking, Nötigung, Freiheits beraubung, Zuhälterei und Zwangsprostitution. 

Dabei werden nur Opfer gezählt, die in einer (ehemaligen) partnerschaftlichen Beziehung zu 
dem / der Tatverdächtigen stehen. Partnerschaften werden differenziert nach Ehepartner / in, 
 eingetragener Lebenspartnerschaft, Partner / in nichtehelicher Lebensgemeinschaften und 
 ehemaliger Partnerschaft.

Die Opferzahlen im Bereich Partnerschaftsgewalt sind im Vergleich zum Vorjahr um 406  Opfer / 7,6 % 
auf 5.782 Opfer insgesamt angestiegen. In 2023 sind 3.264 Opfer leicht und 34 Opfer schwer 
 verletzt worden. 11 Opfer wurden getötet, 2.137 waren unverletzt (336 unbekannt).

Familiäre Gewalt
Zu den Straftaten im Bereich der Familiären Gewalt zählen Mord und Totschlag, gefährliche, 
schwere und vorsätzliche einfache Körperverletzung, KV mit Todesfolge, Verstümmelung 
 weiblicher Genitalien, Entziehung Minderjähriger, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, Sexueller 
Missbrauch und Misshandlung von Schutzbefohlenen, Sexueller Missbrauch von Kindern und 
Jugendlichen, Förderung sexueller Handlungen Minderjähriger, Bedrohung, Stalking, Nötigung, 
Freiheitsberaubung, Zwangsheirat und Zwangsprostitution.

Hier werden nur Opfer gezählt, die die Opfer-Tatverdächtigen-Beziehung Kinder, Enkel, Eltern, 
Großeltern, Schwiegereltern, -sohn, -tochter oder Sonstige Angehörige aufweisen.

Im Bereich der Familiären Gewalt gab es in 2023 insgesamt 2.800 Opfer. Dabei wurden 1.330  Opfer 
leicht und 17 Opfer schwer verletzt. 3 Opfer wurden getötet, 1.263 waren unverletzt (187  unbekannt).
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4  Regionale Verteilung der Kriminalität

4.1  Häufigkeitszahlen der kreise und kreisfreien Städte 
des landes Schleswig-Holstein

Naturgemäß ist die Kriminalität im geografischen Raum nicht homogen verteilt. Urbane Ballungs-
zentren sind stets stärker von Kriminalität betroffen als sehr ländlich  strukturierte Regionen. 
 Städtische Regionen entfalten Sogwirkungen sowohl in Bezug auf Arbeit, Bildung und Kultur, 
als auch auf Kriminalität. Das führt dazu, dass sich die Zentren die Kriminalität von  Personen, 
die in den zahlreichen Umlandgemeinden wohnen, zurechnen lassen müssen.

Die Stadt Neumünster verzeichnet 2023 die höchste Häufigkeitszahl (18.118). Die kreisfreien Städte 
insgesamt weisen sowohl in 2022 und 2023 die höchsten Häufigkeitszahlen aus. Auf Neumünster 
folgt Flensburg mit einer Häufigkeitszahl von 10.767, gefolgt von Kiel mit einer Häufigkeitszahl von 
10.685. Insgesamt sind in allen Kreisen und Kreisfreien Städten Anstiege der Häufigkeitszahlen zu 
verzeichnen. Die Kreise mit den höchsten Häufigkeitszahlen sind Pinneberg, Ostholstein und 
Steinburg. Die kleinsten Häufigkeitszahlen weisen die Kreise Schleswig-Flensburg, Rendsburg-
Eckernförde und Plön auf. 

kreis 2022 2023

Neumünster 15.948 18.118

Flensburg 10.621 10.767

Kiel 9.603 10.685

Lübeck 10.153 10.322

Kreis Pinneberg 6.194 6.236

Kreis Ostholstein 6.314 5.891

Kreis Steinburg 5.354 5.763

Kreis Segeberg 5.083 5.662

Kreis Nordfriesland 25.536 5.567

Kreis Dithmarschen 5.348 5.401

Kreis Stormarn 5.294 5.220

Kreis Hzgt. Lauenburg 4.969 4.894

Kreis Schleswig-Flensburg 4.676 4.782

Kreis Rendsburg-Eckernförde 4.295 4.434

Kreis Plön 3.995 3.991
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5  Ermittelte Tatverdächtige
6,3 % mehr TV

Mit insgesamt 74.741 ermittelten Tatverdächtigen wurden im Berichtsjahr 4.397 TV / 6,3 % 
mehr erfasst als im Vorjahr. Wegen der Einmalzählung von Mehrfachtatverdächtigen und der 
 möglichen Beteiligung mehrerer Tatverdächtiger an einer Straftat entspricht diese Zunahme 
nicht der  prozentualen Abnahme der aufgeklärten Straftaten um -18,7 % (-25.270 Fälle).

In den Altersgruppen unter 21 Jahren sind folgende Veränderungsraten zu verzeichnen: 
• Kinder bis unter 14 Jahren +326 TV / +9,6 %, 
• Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren +645 TV / + 9,8 %, 
• Heranwachsende von 18 bis unter 21 Jahren +241 TV / +4,5 % und 
• TV unter 21 Jahren gesamt +1.212 TV / +7,9 %. 

5.1 entwicklung 2014 – 2023

entwicklung der Tatverdächtigen 2014 – 2023

Jahr TV insgesamt TV unter 21 Jahren TV über 21 Jahre

2014 74.749 16.955 57.794

2015 78.430 18.280 60.150

2016 83.483 19.232 64.251

2017 72.741 17.270 55.471

2018 71.169 16.515 54.654

2019 70.277 15.811 54.466

2020 67.360 14.278 53.082

2021 64.283 13.786 50.497

2022 70.344 15.317 55.027

2023 74.741 16.529 58.212

5.2 Verteilung der TV nach Geschlecht in den Altersgruppen

Die Anteile der männlichen Tatverdächtigen sind in allen Altersgruppen deutlich größer als die 
der weiblichen Tatverdächtigen. 

Altersgruppe männlich weiblich

Erwachsene 43.961 14.251

Heranwachsende 4.422 1.176

Jugendliche 5.309 1.900

Kinder 2.505 1.217
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5.3 Jugendtypische Delikte 

TV-Anteil unter 21 Jahren 22,1 %

Der Anteil der TV unter 21 Jahren bei den Straftaten insgesamt beträgt 22,1 %.

TV unter 21 Jahren weisen besonders bei dem Diebstahl von Mopeds und Krafträdern mit 75,8 % 
und bei der Sachbeschädigung durch Graffiti mit 59,9 % weit überdurchschnittliche Anteile auf. 
Weitere Jugendtypische Delikte sind Verbreitung pornografischer Schriften (56,7 %), Sachbeschä-
digung auf Straßen, Wegen oder Plätzen (56,4 %) oder Raubdelikte (48,8 %). 

Delikte Anteil der TV unter 21 Jahren 

Diebstahl von Mopeds und Krafträdern 75,8 %

Sachbeschädigung durch Graffiti 59,9 %

Verbreitung pornographischer Inhalte 56,7 %

Sachbeschädigung auf Straßen, Wegen oder Plätzen 56,4 %

Raubdelikte 48,8 %

Vorsätzliche Brandstiftung 47,4 %

Ladendiebstahl 35,0 %

Diebstahl von Fahrrädern 34,1 %

Gefährliche und schwere Körperverletzung 34,0 %

Diebstahl von Kfz 28,1 %

Sachbeschädigung an Kfz 26,6 %

Beförderungserschleichung 26,0 %

Rauschgiftdelikte 25,6 %

Diebstahl an / aus Kfz 24,7 %

Sexuelle Belästigung 24,0 %

Hausfriedensbruch 22,3 %

5.4 Jugendtypische rohheitsdelikte

Der Anteil der TV unter 21 Jahren bei den Rohheitsdelikten insgesamt beträgt 20,7 %.

Delikte Anteil der TV unter 21 Jahren 

Rauberüberfälle auf Straßen, Wegen oder Plätzen 68,5 %

Raubüberfälle auf Tankstellen 66,7 %

Gef. und schw. Körperverletzung 33,9 %

Räuberischer Diebstahl 25,8 %

Vorsätzliche einfache Körperverletzung 20,1 %

Vorsätzliche einfache Körperverletzung 18,3 %

Bedrohung 16,7 %
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5.5  Vergleich der jeweiligen prozentualen Anteile der 
 Altersgruppen der deutschen wohnbevölkerung mit den 
deutschen Tatverdächtigen

Mit Stand 31.12.2022 waren 81,2 % der deutschen Wohnbevölkerung Erwachsene, 12,2 % Kinder, 
3,7 % Jugendliche und 2,9 % Heranwachsende.

77,4 % der ermittelten deutschen Tatverdächtigen waren im Jahr 2023 Erwachsene, 10,3 %  Jugendliche, 
7,4 % Heranwachsende und 4,9 % Kinder. 

5.6 nichtdeutsche Tatverdächtige4

nichtdeutsche TV +16,7 %

Ausländerrechtliche Verstöße
In 2023 wurden in Schleswig-Holstein 6.607 Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das 
Freizügigkeitsgesetz / EU erfasst. Im Vorjahreszeitraum waren es 5.414 Straftaten. Dieses bedeutet 
einen deutlichen Anstieg von 22,0 %. Die Aufklärungsquote ist mit 99,0 % erwartungsgemäß sehr hoch.

Zu den 6.607 Straftaten wurden 6.466 Tatverdächtige, davon 6.449 nichtdeutsche Tatverdächtige 
festgestellt. Gegenüber dem Vorjahr mit 5.285 nichtdeutschen Tatverdächtigen sind das 22,0 % 
mehr. 79,3 % der nichtdeutschen Tatverdächtigen waren männlichen Geschlechts.

Von den 6.466 nichtdeutschen Tatverdächtigen sind 1.552 Tatverdächtige unter 21 Jahren. Bei der 
Gruppe der Erwachsenen ist die Altersgruppe 30 bis unter 40 Jahre mit 1.577 Tatverdächtigen am 
stärksten vertreten. 

entwicklung ausländerrechtlicher Verstöße

Jahr Fälle Versuche Versuche 
in %

Aufklärung 
in %

Anzahl

TV insge-
samt

nichtD. TV

2014 7.772 14 0,2 99,9 7.763 7.728

2015 13.165 12 0,1 99,9 13.443 13.400

2016 16.537 67 0,4 99,9 16.816 16.801

2017 6.473 178 2,7 99,7 6.972 6.950

2018 5.875 13 0,2 98,9 5.858 5.820

2019 4.915 1 0,0 98,6 4.941 4.898

2020 3.843 123 3,2 99,2 3.888 3.851

2021 3.712 16 0,4 95,6 3.512 3.483

2022 5.414 57 1,1 98,5 5.323 5.285

2023 6.607 8 0,1 99,0 6.466 6.449

4  Bewertungsprobleme: 

Nichtdeutsche Tatverdächtige sind Personen ausländischer Staatsangehörigkeit. Staatenlose und Personen 

mit ungeklärter Staatsangehörigkeit, die sowohl die deutsche als auch eine andere Staatsangehörigkeit 

haben, zählen als Deutsche. 

Die tatsächliche Belastung von hier lebenden Nichtdeutschen im Vergleich zu den Deutschen ist aus 

 mehreren Gründen nicht bestimmbar. Das doppelte Dunkelfeld in der Bevölkerungs- und in der Kriminal-

statistik, der hohe Anteil ausländerspezifischer Delikte und die Unterschiede in der Alters-, Geschlechts- 

und Sozialstruktur stehen einem Vergleich entgegen.
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5.6.1 entwicklung nichtdeutscher Tatverdächtiger

Anteil an der Gesamtzahl aller Tatverdächtigen
Mit 24.935 registrierten nichtdeutschen TV nahm die Zahl um 3.576 TV / 16,7 % im Vergleich 
zum Vorjahr zu. Der Anteil der nichtdeutschen TV an der Gesamtzahl der TV beläuft sich damit 
auf 33,4 % (Vorjahr: 30,4 %) und ist um 3,0 Prozentpunkte gestiegen.

Ohne die Straftaten gegen das Aufenthalts-, das Asyl- und das Freizügigkeitsgesetz / EU beträgt 
die Anzahl der ermittelten nichtdeutschen TV 19.350 für das Jahr 2023, das sind 2.583 / 15,4 % 
mehr als im Vorjahr. Bei dieser Betrachtung beträgt ihr Anteil an der Gesamtzahl aller Tatverdächtigen 
28,0 % (2022: 25,5 %).

Tatverdächtigenentwicklung einschl. Verst. gg. d. Aufenthalts-, das Asyl- und 
das  Freizügigkeitsgesetz / eu

Jahr nichtdeutsche TV deutsche TV TV insgesamt

2014 17.559 57.190 74.749

2021 17.029 47.254 64.283

2022 21.359 48.985 70.344

2023 24.935 49.806 74.741

Tatverdächtigenentwicklung ohne Verst. gg. d. Aufenthalts-, das Asyl- und 
das  Freizügigkeitsgesetz / eu

Jahr nichtdeutsche TV deutsche TV TV insgesamt

2014 10.369 57.161 67.530

2021 13.969 47.232 61.201

2022 16.767 48.958 65.725

2023 19.350 49.792 69.142

Den größten Anteil in % haben daran folgende nationalitäten:

ndt TV Syrien Polen Ukraine Rumänien Afghanistan Türkei

Gesamtkriminalität 
ohne  Straftaten gg. d. 
 Aufenthalts-, Asyl- und das 
Freizügig keitsgesetz / EU

19.350 11,5 9,1 8,8 8,2 7,2 7,0



De TA ill ier Te AuSwer TunGen

24

5.6.2  entwicklung nichtdeutscher Tatverdächtiger – 
 Zugewanderte5

In 2023 sind 6.867 Tatverdächtige Zugewanderte, 81,7 % von ihnen sind männlich. 
1.817  Tatverdächtige sind unter 21 Jahre alt.

Der Anteil der Zugewanderten an der Gesamtzahl aller Tatverdächtigen ohne ausländerrechtliche 
Verstöße beträgt 9,9 %.

Mit 2.601 Tatverdächtigen treten die Zugewanderten im Bereich der Rohheitsdelikte am  häufigsten 
in Erscheinung. Im Diebstahlsbereich wurden 2.318 Zugewanderte als Tatverdächtige ermittelt, 
davon 1.849 Tatverdächtige beim Ladendiebstahl.

Von den 6.867 tatverdächtigen Zugewanderten sind 1.416 Tatverdächtige syrischer, 
1.092  ukrainischer, 837 afghanischer und 589 irakischer Nationalität.

Tatverdächtige Zugewanderte nach Alter und Geschlecht (ohne ausländerechtliche Verstöße)

Altersgruppe Tatverdächtige Zugewanderte

insge-
samt

Anteil an 
insge-
samt

männlich weiblich

Anzahl in % Anzahl in %

Tatverdächtige insges. 6.867 100,0 5.612 81,7 1.255 18,3

Tatverdächtige ohne 
strafunmündige Kinder

6.466 94,2 5.328 82,4 1.138 17,6

Kinder 401 5,8 284 70,8 117 29,2

Jugendliche 780 11,4 636 81,5 144 18,5

Heranwachsende                 
(18 bis unter 21)

636 9,3 540 84,9 96 15,1

Erwachsene 5.050 73,5 4.152 82,2 898 17,8

21 bis unter 50 4.605 67,1 3.854 83,7 751 16,3

50 und älter 445 6,5 298 67,0 147 33,0

mehrfachtatverdächtige Zugewanderte – Anteil pro Delikt in %

Straftaten 1fach 2-5fach über 5fach

Straftaten insgesamt 72,1 23,2 4,7

Gewaltkriminalität 85,5 13,9 0,7

Diebstahl 70,2 23,9 5,9

Betrug 85,1 14,2 0,7

Rauschgiftdelikte 79,4 19,0 1,6

Raub 84,7 15,3 0,0

Rohheitsdelikte 80,0 18,9 1,1

5  Die Menge der Zugewanderten kann über die PKS nur näherungsweise berechnet werden. Die Menge wird 

aus den nichtdeutschen TV mit Aufenthaltsanlass Asylbewerber, Duldung, Kontingent-Flüchtling,  international 

Schutzberechtigte und Asylberechtigte oder unerlaubter Aufenthalt gebildet. Es sind  hierbei keinerlei Rück-

schlüsse auf die Verweildauer in der Bundesrepublik möglich. Bei der Betrachtung der  Kriminalität durch 

Zugewanderte werden ausländerrechtliche Verstöße nicht berücksichtigt.
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6  Detaillierte Auswertungen zu den 
 ermittelten Tatverdächtigen

6.1  Verteilung der Tatverdächtigen nach Altersgruppen im 
10-Jahresvergleich (2014 – 2023)

Jahr kinder abs. Anteil  
in % an TV 

gesamt

Jugendliche 
abs. 

Anteil  
in % an TV 

gesamt

Heranwach-
sende abs. 

Anteil  
in % an TV 

gesamt

2014 2.440 3,3  7.529 10,1 6.986 9,4

2015 2.436 3,1 8.085 10,3 7.759 9,9

2016 2.914 3,5 8.053 9,6 8.265 9,9

2017 3.183 4,4 7.226 9,9 6.861 9,4

2018 2.933 4,1 6.721 9,4 6.861 9,6

2019 2.996 4,3 6.541 9,3 6.274 8,9

2020 2.545 3,8 6.046 9,0 5.687 8,4

2021 2.786 4,3 5.713 8,9 5.287 8,2

2022 3.396 4,8 6.564 9,3 5.357 7,6

2023 2.422 4,9 5.145 10,3 3.683 7,4

Jahr TV unter 21 
Jahre abs.

Anteil  
in % an TV 

gesamt

TV ab 21 
Jahre abs.

Anteil  
in % an TV 

gesamt

TV ab 60 
Jahre abs.

Anteil  
in % an TV 

gesamt

2014 16.955 22,7 57.794 77,3 5.901 7,9

2015 18.280 23,3 60.150 76,7 5.499 7,0

2016 19.232 23,0 64.251 77,0 5.738 6,9

2017 17.270 23,7 55.471 76,3 5.546 7,6

2018 16.515 23,2 54.654 76,8 5.497 7,7

2019 15.811 22,5 54.466 77,5 5.713 8,1

2020 14.278 21,2 53.082 78,8 5.720 8,5

2021 13.786 21,4 50.497 78,6 5.668 8,8

2022 15.317 21,8 55.027 78,2 5.988 8,5

2023 16.529 22,1 58.212 77,9 6.701 9,0

6.2  Anteil der TV unter 21 im Vergleich zum Anteil der 
 Altersgruppe an der wohnbevölkerung (2014 – 2023)

Der Anteil der Einwohner und Einwohnerinnen unter 21 Jahren an der Wohnbevölkerung 
 Schleswig-Holsteins ist in den letzten 10 Jahren von 19,7 % auf 19,4 % kontinuierlich gesunken. 
Der Anteil der Tatverdächtigen unter 21 an den TV insgesamt war vor 2017 nahezu konstant. 
Bis 2020 ließ sich ein Rückgang auf 21,2 % feststellen. Im Jahr 2023 (22,1 %) ist, wie bereits im 
 Vorjahr (21,8 %), ein leichter Anstieg des Anteils zu verzeichnen. 

In 2023 wurden 1.553 TV unter 21 Jahren (2022: 1412; 2021: 988; 2020: 1.096) wegen Verstößen 
gegen ausländerrechtliche Bestimmungen erfasst.
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6.3 Tatbegehung unter Alkoholeinfluss

Bei der Betrachtung der Tatbegehung unter Alkoholeinfluss ist festzustellen, dass der Anteil der 
Tatverdächtigen unter Alkoholeinfluss insgesamt leicht gesunken ist.

Anteile der TV unter Alkoholeinfluss

Deliktsart Anteil in Prozent

Widerstand gegen / tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte 56,1

Gefährliche und schwere Körperverletzung 27,2

Gewaltkriminalität 26,2

Vorsätzliche einfache Körperverletzung 27,1

Straßenkriminalität 21,7

Straftaten gegen das Leben 26,0

Sachbeschädigung 21,1

Raub, räuberische Erpressung 16,5

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung 13,8

Straftaten insgesamt 12,0

6.4 TV unter 21 Jahren – Tatbegehung unter Alkoholeinfluss

Der prozentuale Anteil der TV unter 21, die mindestens eine Straftat unter Alkoholeinfluss 
 begangen haben, ist von 2022 (9,7 %) auf 2023 (7,9 %) leicht zurückgegangen.

Tatverdächtige 2022 2023

TV unter 21 15.317 16.529

davon unter Alkoholeinfluss 1.484 1.303

Insbesondere im Bereich der Gewaltdelikte, wie zum Beispiel Vergewaltigung und sexuelle Nöti-
gung, gefährliche und schwere Körperverletzung, ist der Anteil der jungen Tatverdächtigen, die 
bei Tatbegehung unter Alkoholeinfluss standen, hoch.

6.5  Die Altersstruktur der deutschen Tatverdächtigen im 
Vergleich zur deutschen wohnbevölkerung

Altersgruppen deutsche  
wohnbevölkerung
Stand 31.12.2022

deutsche  
Tatverdächtige 2023

Anteile % Vorjahr

deutsche 
wohnbev.

deutsche 
TV

abs. % abs. % % %

Gesamtzahlen 2.653.483 100,0 49.806 100,0 100,0 100,0

bis unter 14 Jahren ges. 325.659 12,3 2.422 4,9 12,2 4,6

14 – 16 Jahren 48.631 1,8 2.635 5,3 1,8 4,9

16 – 18 Jahren 48.513 1,8 2.510 5,0 1,9 5,0

14 – 18 ges. 97.144 3,7 5.145 10,3 3,7 9,9

18 – 21 Jahren 75.947 2,9 3.683 7,4 3,0 8,0

bis 21 Jahren gesamt 498.750 18,8 11.250 22,6 18,9 22,6

21 – 25 Jahren 105.602 4,0 4.344 8,7 4,1 9,4

25 – 30 Jahren 132.664 5,0 4.731 9,5 5,0 9,8
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Altersgruppen deutsche  
wohnbevölkerung
Stand 31.12.2022

deutsche  
Tatverdächtige 2023

Anteile % Vorjahr

deutsche 
wohnbev.

deutsche 
TV

abs. % abs. % % %

30 – 40 Jahren 293.155 11,0 9.574 19,2 10,9 19,3

40 – 50 Jahren 297.941 11,2 7.282 14,6 11,5 14,4

50 – 60 Jahren 445.941 16,8 6.663 13,4 17,5 13,5

60 Jahre und mehr 879.430 33,1 5.962 12,0 32,1 11,0

ab 21 Jahren gesamt 2.154.733 81,2 38.556 77,4 81,1 77,4

6.6  Die Altersstruktur der nichtdeutschen Tatverdächtigen 
im Vergleich zur nichtdeutschen wohnbevölkerung

Altersgruppen nichtdeutsche  
wohnbevölkerung
Stand 31.12.2022

nichtdeutsche  
Tatverdächtige 2023

Anteile % Vorjahr

nicht-
deutsche 
wohnbev.

nicht-
deutsche 

TV

abs. % abs. % % %

Gesamtzahlen 299.787 100,0 24.935 100,0 100,0 100,0

bis unter 14 Jahren ges. 50.385 16,8 1.300 5,2 16,0 5,3

14 – 16 Jahren 6.884 2,3 958 3,8 1,9 3,6

16 – 18 Jahren 6.490 2,2 1.106 4,4 1,8 4,4

14 – 18 ges. 13.374 4,5 2.064 8,3 3,6 8,0

18 – 21 Jahren 10.165 3,4 1.915 7,7 3,4 6,6

bis 21 Jahren gesamt 73.924 24,7 5.279 21,2 23,0 20,0

21 – 25 Jahren 19.271 6,4 3.218 12,9 7,0 12,9

25 – 30 Jahren 30.070 10,0 3.842 15,4 10,5 15,4

30 – 40 Jahren 60.151 20,1 6.399 25,7 20,3 26,4

40 – 50 Jahren 49.057 16,4 3.742 15,0 16,7 15,6

50 – 60 Jahren 33.604 11,2 1.716 6,9 11,2 6,9

60 Jahre und mehr 33.710 11,2 739 3,0 11,2 2,8

ab 21 Jahren gesamt 225.863 75,3 19.656 78,8 77,0 80,0
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